
Beitrittserklärung zum Geschichtsverein Gründau e. V.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Geschichtsverein Gründau

e. V. und habe die umseitig genannten Ausführungen zum Daten-

schutz gelesen und bin damit einverstanden.

………………………………..…………….… ……………………………………………… ………………………………………
Name Vorname Geburtsdatum

…………………………………………………. ………………..…………. …..………………..………………………..
Straße und Hausnummer Ortsteil Postleitzahl und Wohnort

…………………….…………… …………………….…………… ………..………………………………………………..
Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Geschichtsverein Gründau e. V. widerruflich, den von

mir zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 15 € bei Fälligkeit zu

Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des

kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Mein Konto hat die IBAN-Kennung:

……………………………………………….…………………………………….

……………………………………….……………… ……………………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an den Geschichts-
verein Gründau e. V., Obergasse 20 in 63584 Gründau oder
geben Sie das Formblatt bei einem der Vorstandsmitglieder
ab. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht

Stand: 01.10.2019



Datenschutz nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die ab 25. Mai 2018 geltenden Regeln beim Umgang mit personenbezogenen Daten werden in unserem Ver-
ein nach folgenden Richtlinien umgesetzt.

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über
persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung
der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederver-
waltung. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die personenbezo-
genen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kennt-
nisnahme Dritter geschützt. Vorstandsmitglieder des Vereins sind im Rahmen geltender Beschlüsse befugt
personenbezogene Daten des Mitglieds ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten pass-
wortgeschützten PCs zu verarbeiten.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur verar-
beitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

2. Bei den erfassten Angaben handelt es sich um folgende Mitgliederdaten:
Name und Anschrift,
Geburtsdatum,
Bankverbindung (falls Lastschrifteinzug in Satzung vorgesehen),
Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mit-
glieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser
Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Ad-
resse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, usw.) an das zuständige Versicherungsunterneh-
men. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Über-
mittlungszweck gemäß verwendet.

4. Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbe-
zogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Ver-
öffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person
widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Ver-
ein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.

5. Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen, Geburtstage und andere Ereignisse seine
Mitglieder betreffend. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitglieder-
daten veröffentlicht: Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und -soweit erfor-
derlich - Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein -
unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere
Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburts-
tage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung
von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widerspre-
chen. Das Mitglied wird den Verein aktiv unterstützen um einer versehentlichen Veröffentlichung vorzu-
beugen.

6. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funkti-
onäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere AufgabensteIlung im Verein die
Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung
seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der
Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu
anderen Zwecken Verwendung finden.

7. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Datenschutzklausel stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer per-
sonenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfül-
lung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

8. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbeson-
dere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger
und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

9. Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds
archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, werden
gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Aus-
tritts durch den Vorstand aufbewahrt.


